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 �Verbandswasserwerk Bad Langensalza� am Mittwoch, dem 08. September 2010 1 
 
• Bekanntgabe von Beschlüssen des Verbands- und Werksausschusses des Trinkwasser- 
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Nichtamtlicher Teil:  

---         

 

Amtlicher Teil 

Öffentliche Bekanntmachungen  
 

E I N L A D U N G 

Die Verbands- und Werksausschusssitzung des Trinkwasserzweckverbandes �Verbandswasserwerk Bad 
Langensalza� findet  

am Mittwoch, dem 08. September 2010 � Beginn 07.30 Uhr 
im Verwaltungsgebäude Hüngelsgasse 13 in Bad Langensalza 

statt. 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Mitteilung zu Entschuldigungen, Annahme der  
 Tagesordnung 

2. Nachtrag zum Halbjahresbericht zum 31.12.2009 

3. Halbjahresbericht zum 30.06.2009 

4. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2010 
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Soweit im Text auf Anlagen verwiesen ist, können diese zu den Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle 
eingesehen    werden.  

 
Nichtöffentlicher Teil 

5. Vergabe der Herstellung der Wasserleitung Tonnaer Straße in Bad Langensalza 

6. Forderungsausfall   

7. Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 

 
Verbandswasserwerk Bad Langensalza  
 
 
S c h ö n a u  
Verbandsvorsitzender 
 

 

Bekanntgabe von Beschlüssen 
 
Der Verbands- und Werksausschuss des Trinkwasserzweckverbandes �Verbandswasserwerk Bad 
Langensalza� hat in seiner Sitzung am 27. Juli 2010 folgende Beschlüsse gefasst: 
 
- Öffentlicher Teil -  
 
TOP   2 Bekanntgabe von Eilentscheidungen vom 03. Mai 2010 und 28. Juni 2010 
 
03. Mai 2010: Neuverlegung der Trinkwasserleitung in Kleinballhausen - Hauptstraße 
28. Juni 2010: Neuverlegung der Trinkwasserleitung in Kirchheilingen im Zuge des Straßenbaus B 84 und    
                         Herstellung einer Ringleitung zwischen �Am Sportplatz� und �Anger� 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt von den Eilentscheidungen Kenntnis. 
 
TOP  3 Mitteilung zum Bearbeitungsstand: Leitungssicherung nach § 9 Grundbuchbereinigungsge-

setz 
 
Der Verbands- und Werksausschuss nimmt von der fristgerechten Umsetzung  der  Sicherung  der Leitungstras-
sen für Trinkwasserleitungen gem. § 9  Grundbuchbereinigungsgesetz Kenntnis und bestätigt die weitere Aus-
zahlung der Entschädigung an die Grundstückseigentümer. 
 
- Nichtöffentlicher Teil - 

TOP  4 Forderungsausfall 
 
Bestätigung seitens des Ausschusses: die Forderungen werden im Insolvenzverfahren geltend gemacht, nachdem 
der Schuldenbereinigungsplan gescheitert ist.   
 
TOP  5 Grundstücksveräußerung Bad Tennstedt 
 
Der Ausschuss beschließt den Verkauf des Grundstückes Brauereistraße. 
 
TOP  6 Erstattung von Stromsteuer 
 
Ansprüche auf Reste beim sog. Spitzenausgleich sind geltend zu machen.   
 
TOP  7 Zusatzbeschluss zur Bekanntgabe der Beschlüsse im nichtöffentlichen Teil 
 
Der Verbands- und Werksausschuss beschließt ohne Gegenstimme und ohne Enthaltung den Wegfall der 
Gründe zur Geheimhaltung bei den Beschlüssen TOP 4 bis TOP 6. Die Bekanntgabe ist zu beschränken auf 
den Inhalt, nicht auf Einzelheiten. 

 
 
 



Seite 3 

Soweit im Text auf Anlagen verwiesen ist, können diese zu den Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle 
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Anmerkung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes weisen in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen 
vorgesehenen Form auf die Veröffentlichung des jeweiligen Amtsblattes hin. Weiterhin liegen in den 
Gemeindeverwaltungen aller Mitgliedsgemeinden eine begrenzte Anzahl Exemplare dieses Amtsblattes zur 
kostenlosen Mitnahme bereit. 
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Erscheinungsweise: Das Amtsblatt ist das offizielle Mitteilungsblatt des Zweckverbandes �Verbandswasserwerk 
 Bad Langensalza� und erscheint in unregelmäßigen Abständen je nach Bedarf. 
 
Das Amtsblatt liegt während der Sprechzeiten dienstags von 8.00  � 12.00 Uhr und 13.30 � 17.30 Uhr und donnerstags von 8.00 � 
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zugspreis einschließlich Porto und Versand beträgt je Einzelausgabe 2,00 EURO. 
 


